
„Flächennutzungspläne sind das Bindeglied zwischen übergeordneten Zielsetzungen 
und detaillierten, bindenden Bebauungsplänen. Nutzen Sie den FNP, um klimarelevante 
(Grün-)Flächen frühzeitig zu sichern und vor Bebauung zu schützen.“ 
Dr. Simone Linke, Technische Universität München

Für: 
• Kommunale Verwaltung

(v. a. Planungs- und Klimafachstellen)
• Freie Planer:innen

(v. a. Landschaftsarchitektur und Architektur)
• Gemeinde- und Stadträt:innen

Ziel:  
Der Flächennutzungsplan (FNP) legt die Bodennutzung nach der voraussichtlichen 
städtebaulichen Entwicklung fest. Der Steckbrief zeigt, wie Sie Klimaanpassung hierbei 
frühzeitig im gesamten Stadtgebiet stärken und eine übergeordnete klimaorientierte 
Stadtentwicklung fördern können. Nutzen Sie den FNP, um klimarelevante (Grün-)
Flächen frühzeitig zu sichern und vor Bebauung zu schützen.

Stadtgrün in der vorbereitenden Bauleitplanung stärken
Flächennutzungspläne mit integriertem Landschaftsplan

STECKBRIEF

Fallbeispiel: Klimaanpassung im FNP Esslingen

Abb. 1: Beispielhafte Ansicht der interaktiven Karte, in der Sie weitere Informationen einblenden können.

Im Projekt KARS erarbeitete Esslingen für seinen FNP eine zusätzliche Ebene („Layer“) zur Anpassung 
an den Klimawandel – u. a. mit Freiflächen, die für den Hitze- und Hochwasserschutz erhalten werden 
sollen. Der Layer dient als Grundlage für weitere Planungen und als strategisches Vorsorgeinstrument.
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Karte 3 FNP-Layer | Anpassung an den Klimawandel
Zielkonzept – Synopse prioritärer Klimaanpassungsziele

Grünflächen sehr hoher Bedeutung für  
den innerstädtischen Klimaausgleich 
Freihalten von Bebauung und Versiegelung

Zielkorridore für die Klimaanpassung 
keine Neubebauung; keine Nachverdichtung

	 Hochwasserretentionsraumreserve
keine Neubebauung, falls Neubebauung,  
dann Retentionsraumausgleich;  
Entwicklung von Poldern prüfen
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Das Projekt KARS wurde vom Bundesministerium  
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit  
gefördert.

https://www.esslingen.de/site/Esslingen_Layout_2022/get/params_E376027345/20962304/FNP-Layer%20Anpassung%20an%20den%20Klimawandel%20-%20Zielkonzept.pdf
https://www.esslingen.de/kars


Zusammenspiel von Flächennutzungs- 
und Bebauungsplänen
Als Entwicklungskonzept für das gesamte Gemeinde- oder  
Stadtgebiet setzt der FNP die städtebaulichen Planungs- und  
Entwicklungsziele fest und ist Grundlage für die nachfolgenden 
Bebauungspläne.  

Nutzen Sie den FNP, um frühzeitig klimatische Ziele für künftige  
Stadtentwicklungsprojekte zu verankern. Dies gilt besonders  
für Aspekte der Klimaanpassung, die nicht nur die Quartiersebene, 
sondern das gesamte Stadtgebiet betreffen, wie z. B. die  
Durchlüftung. Ein klimaorientierter FNP unterstützt Sie außerdem 
bei der Aufstellung klimaorientierter Bebauungspläne, da diese 
entlang der Ziele des FNPs entwickelt werden (§ 8 Abs. 2 BauGB).

Rechtlicher Rahmen 

Für die Erstellung eines FNPs bilden folgende Gesetze die Grundlage:

•	 Baugesetzbuch ( BauGB) 

•	 Baunutzungsverordnung ( BauNVO) 

•	 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung ( UVPG)

Unverbindlich? 

Der FNP ist im Vergleich zum Bebauungsplan nicht  
verbindlich, sondern lediglich vorbereitend und damit 
für private Bauherr:innen und Eigentümer:innen nicht 
rechtswirksam. 

Ohne eine anschließende verbindliche Bauleitplanung 
haben die Festlegungen des FNPs keine Auswirkungen 
auf das Baurecht. Die Aufstellung oder Anpassung 
eines FNPs endet ohne Satzungsbeschluss und kann 
demnach weder Baurecht schaffen noch mindern. 

Darüber hinaus werden in Städten mit einer schnellen 
und dynamischen Entwicklung häufig Parallelverfahren 
(§ 8 Abs. 3 BauGB) und vorzeitige Bebauungspläne 
(§ 8 Abs. 4 BauGB) realisiert, wodurch sich der Charakter 
und die Verbindlichkeit des FNPs umgehen lassen und 
ein klimaorientierter Flächennutzungsplan an Bedeu-
tung verlieren kann.

Mehr zum Verfahren     
Der FNP ist eng mit dem 
Bebauungsplan verknüpft 
und das Aufstellungs-
verfahren nahezu iden
tisch. Eine ausführliche 
Beschreibung des Ver
fahrens finden Sie im  

Leitfaden „Mehr Grün 
durch verbindliche  
Bauleitplanung“.
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https://gruene-stadt-der-zukunft.de/leitfaden-mehr-gruen-durch-verbindliche-bauleitplanung
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/
https://www.gesetze-im-internet.de/baunvo/
https://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/
https://gruene-stadt-der-zukunft.de/leitfaden-mehr-gruen-durch-verbindliche-bauleitplanung
https://gruene-stadt-der-zukunft.de/leitfaden-mehr-gruen-durch-verbindliche-bauleitplanung
https://gruene-stadt-der-zukunft.de/leitfaden-mehr-gruen-durch-verbindliche-bauleitplanung


Rechtliche Hebel für die Klimaanpassung im FNP
Ein FNP besteht aus drei Elementen: einer Planzeichnung, einer textlichen Begründung 
und einem Umweltbericht. Achten Sie darauf, Klimaorientierung in allen Elementen 
gleichwertig zu berücksichtigen und nutzen Sie die Handlungsmöglichkeiten des BauGB, 
u. a.:

Auch die durch § 5 Abs. 2 BauGB vorgegebenen Inhalte des FNPs umfassen Themen  
des Klimaschutzes und der Klimaanpassung: 
 
•	 für die Bebauung vorgesehene Flächen 

•	 Ausstattung des Gemeindegebiets mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Anlagen, 
die dem Klimawandel entgegenwirken sowie mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen 
Maßnahmen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen 

•	 Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen  
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

•	 Wasserflächen sowie Flächen, die im Interesse des Hochwasserschutzes und der  
Regelung des Wasserabflusses freizuhalten sind 

•	 landwirtschaftliche Flächen und Wald

•	 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,  
Natur und Landschaft
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§ 1 Abs. 5 BauGB
„Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche  
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umwelt-
schützenden Anforderungen auch in Verantwortung  
gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang 
bringt […] gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine  
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen  
Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch  
in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche 
Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell  
zu erhalten und zu entwickeln […].“

§ 1a Abs. 5 BauGB
„Den Erfordernissen des 
Klimaschutzes soll sowohl 
durch Maßnahmen,  
die dem Klimawandel 
entgegenwirken, als  
auch durch solche, die 
der Anpassung an den 
Klimawandel dienen, 
Rechnung getragen  
werden.“
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https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/deed.de


Umsetzung in der Planung 
Nutzen Sie den FNP, um die Strukturierung der Siedlungsbereiche und die  
Siedlungsdichte klimaorientiert zu gestalten:  

	➜ Berücksichtigen Sie klimatisch sensible Bereiche, z. B. Kaltluft
entstehungsgebiete, Luftleitbahnen und gesamtstädtische Durch
lüftungskorridore. Halten Sie diese Flächen möglichst von Bebauung 
frei. Greifen Sie hierfür auf Stadtklimaanalysen, Gutachten oder  
frei verfügbare Daten zurück, die Sie etwa auf der Seite des  

Climate Service Center Germany finden. Teilweise stellen auch 
die Länder kostenlose Daten bereit, wie z. B. die Hochwasser
gefahrenkarten des Bayerischen Landesamts für Umwelt.

	➜ Auch die Dichte der Bebauung kann einen erheblichen Einfluss auf 
die Durchlüftungssituation des Quartiers haben. Können Sie Luftleit-
bahnen und Durchlüftungskorridore nicht von Bebauung freihalten, 
sollten Sie die Dichte in den betroffenen Bereichen reduzieren.

	➜ Achten Sie darauf, Grünflächen, unbebaute, nicht unterbaute sowie 
unversiegelte Flächen in ausreichender Größe zu integrieren, um 
Baumstandorte mit Bodenanschluss zu schaffen und ein naturnahes 
Regenwassermanagement zu unterstützen.

	➜ Nutzen Sie Flächen in Gewässernähe, die im Interesse des Hochwas-
serschutzes freizuhalten sind, um das Regenwassermanagement und 
die Starkregenvorsorge zu stärken und die Versiegelung zu minimieren.

Flächennutzungsplan Aachen*2030

Die Stadt Aachen hat einen gesamtstädtischen Masterplan erarbeitet und darauf aufbauend den 
FNP von 1980 neu aufgestellt. Aachen*2030 rückt umweltbezogene Zielvorstellungen, wie den 
Freiraum-, Klima- und Bodenschutz, stärker in den Fokus. Aspekte des Klimas finden sich sowohl  
in der stadtweiten Übersicht als auch in einem vertiefenden Kapitel der erläuternden Broschüre.

Abb. 2: Die stadtweite 
Übersicht des FNPs 
Aachen*2030 stellt 
Belüftungsbahnen 
und Schutzbereiche 
für das Stadtklima 
dar. Diese Schutz-
bereiche sollen von 
Bebauung freigehal-
ten werden. G
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Mehr dazu im Steck-
brief „Fachgutachten in 
der Bauleitplanung“.
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https://www.gerics.de/products_and_publications/fact_sheets/index.php.de
https://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_risikomanagement_umsetzung/hwgk_hwrk/download/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_risikomanagement_umsetzung/hwgk_hwrk/download/index.htm
https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/planen_bauen/aachen2030/index.html
https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/planen_bauen/_materialien_planen_bauen/stadtentwicklung/stadt/aachen2030/masterplan/AC2030_beschlossen_masterplan_lowres.pdf
https://gruene-stadt-der-zukunft.de/steckbrief-fachgutachten-in-der-bauleitplanung/
https://gruene-stadt-der-zukunft.de/steckbrief-fachgutachten-in-der-bauleitplanung/
https://gruene-stadt-der-zukunft.de/steckbrief-fachgutachten-in-der-bauleitplanung/


Baunutzungsverordnung für klimatische Belange nutzen
Nicht nur durch das BauGB können klimatische Belange im FNP gefördert werden, auch die  
Baunutzungsverordnung ( BauNVO) kann Sie bei der Aufstellung eines klimaorientierten FNPs  
unterstützen. 

	➜ Berücksichtigen Sie die Arten der baulichen Nutzung (§ 17 BauNVO, Geschossflächen und  
Grundflächenzahl), um ein angemessenes Mikroklima durch ausreichende Vegetation,  
Großbaumstandorte und entsiegelte Flächen sicherzustellen. 

	➜ In § 1 Abs. 1 und 2 sowie im Anhang der Planzeichenverordnung ( PlanZV) werden die  
Darstellungsformen der allgemeinen und besonderen Art der baulichen Nutzung (Bauflächen)  
aufgelistet. Da die Auflistung nicht abschließend ist, können Sie diese erweitern, verändern  
und somit auch klimatische Belange integrieren. Voraussetzung ist die Realisierbarkeit der Plan
zeichen in der verbindlichen Bauleitplanung gemäß § 9 BauGB.

Zu beachten

•	 Flächenrecycling: Berücksichtigen Sie die Wiedernutzung  
oder Umnutzung von Flächen und Gebäuden, um klimaaktive 
Grün- und Freiflächen zu erhalten.

•	 Grünes Netz / grüne Infrastruktur: Schützen Sie nicht nur  
einzelne Flächen, sondern legen Sie den Schwerpunkt auf  
die Grünraumvernetzung. 

•	 Grünflächen sichern: Sichern Sie übergeordnete Grünzüge und 
Grünflächen rechtlich. Hinweis: Meist erfolgt die Umwidmung 
von Grün- in Bauland. Da die Umwidmung von Bauland in  
Grünflächen mit Widerstand verbunden ist, sollten Sie Flächen in 
ausreichender Größe als Grünland im FNP festsetzen. 

•	 Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Achten Sie auf eine  
fachgebietsübergreifende Zusammenarbeit mit allen relevanten 
Fachstellen der kommunalen Verwaltung, insbesondere die 
Bereiche rund um Klimaschutz und -anpassung.

OEKO
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Beispiele Planzeichen Flächennutzungsplan

FNP Bremen FNP München

OEKO ökologische Vorrangflächen

Maßnahmen zur Verbesserung der
Grünausstattung

Flächen mit Nutzungsbeschränkungen 
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft

Bauflächen mit zu sichernden 
Grünfunktionen / besondere  
Planungserfordernis bei  
Innenentwicklungsvorhaben

Abb. 3: Beispiele für Planzeichen im FNP aus den Städten Bremen und München.
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https://www.gesetze-im-internet.de/baunvo/
https://www.gesetze-im-internet.de/planzv_90/anlage.html


Schritt für Schritt:  
Integration von Klimaanpassung in den FNP

1

2

Grundlagenermittlung

	➜ Beachten und integrieren Sie übergeordnete Zielstellungen aus Leitlinien 
und Konzepten auf Bundes- und Länderebene. 

	➜ Beachten Sie auch übergeordnete Zielstellungen aus Leitlinien und  
Konzepten sowie Anforderungen Ihrer Kommune, z. B. Freiflächen-  
bzw. Grünflächenkennwerte. 
     

Mehr dazu im Steckbrief „Leitlinien und Konzepte“.  

	➜ Berücksichtigen Sie für die Kommunen verbindliche Zielstellungen aus 
dem Regionalplan, z. B. regionale Grünzüge, und integrieren Sie diese  
in den Abwägungsprozess. 

	➜ Achten Sie auf die Feststellung klimarelevanter Räume durch eine  
Stadtklimaanalyse und gleichen Sie den FNP abschließend mit dieser  
Analyse ab.

	➜ Beziehen Sie (Klima-)Fachstellen ein und bündeln Sie die Stellungnahmen. 

	➜ Achten Sie auf die Verwendung von Grundlagenwerken,  
z. B. Klimafunktionskarten oder Klimarisikoanalysen. 

	➜ Beauftragen Sie ggf. weitere klimatische oder hydrologische  
Fachgutachten.

Aufstellungsbeschluss

	➜ Berücksichtigen Sie Klimaschutz und Klimaanpassung in der  
Beschreibung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung.

	➜ Formulieren Sie konkrete Ziele zu klimatischen Belangen und integrieren 
Sie Klimaanpassungsmaßnahmen in den Beschluss.

Der Planungsprozess des FNPs ist nahezu identisch mit dem Verfahren 
eines Bebauungsplans (siehe Leitfaden). Nachfolgend werden die 
wichtigsten Prozessschritte zur Integration von Klimaanpassungsmaß-
nahmen dargestellt:
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https://gruene-stadt-der-zukunft.de/steckbrief-leitlinien-und-konzepte/
https://gruene-stadt-der-zukunft.de/leitfaden-mehr-gruen-durch-verbindliche-bauleitplanung


3

4

5

Planentwurf, Begründung und Umweltprüfung

	➜ Beauftragen Sie Planungsbüros mit stadtklimatischen Kompetenzen.  
Die Fachkompetenz können Sie z. B. über ein Projektportfolio oder  
die Teilnahme an Seminaren/Fortbildungen nachweisen lassen. 

	➜ Integrieren Sie die zuvor definierten klimaorientierten Ziele in  
den Planentwurf und in die Begründung der Umweltprüfung. 

	➜ Nehmen Sie notwendige Maßnahmen für Klimaschutz und  
Klimaanpassung in den Begründungstext auf. 

	➜  Vergeben Sie klimatische Fachgutachten im Zuge der Umweltprüfung, 
um Aussagen über klimatisch wichtige Flächen zu erhalten und um diese 
entsprechend bei der Erstellung des FNPs berücksichtigen zu können.

	➜ Achten Sie auf die Festlegung klimaaktiver Flächen durch geeignete  
Planzeichen, z. B. als allgemeine Grünfläche oder ökologische  
Vorrangfläche. 

	➜ Nutzen Sie klimaorientierte Darstellungsmöglichkeiten nach  
§ 5 Abs. 2 BauGB. Da der Katalog nicht abschließend ist,  
können Sie weitere Darstellungen aufnehmen.

Öffentliche Auslegung und Beteiligung von Behörde  
(§ 4 Abs. 2 BauGB)

	➜ Beteiligen Sie die entsprechenden Fachstellen, um die ausreichende  
Integration klimaorientierter Maßnahmen zu überprüfen. 

	➜ Nutzen Sie behördliche Stellungnahmen, um ggf. Anpassungen des  
Planentwurfs vorzunehmen.

Beschluss, Genehmigung und Bekanntmachung

Mit dem Beschluss durch den Stadtrat, der Genehmigung durch die höhere 
Verwaltungsbehörde und der Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
bzw. eines Teilbereichs davon ist der Prozess abgeschlossen.
Sprechen Sie bei der öffentlichen Kommunikation des FNPs gern Aspekte  
der Klimaanpassung gezielt an, um dafür zu sensibilisieren.
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Vor- und Nachteile des Bebauungsplans:  

•	 Der FNP ermöglicht es, klimatische Belange frühzeitig in die 
Stadtentwicklung zu integrieren und so die Weichen für eine 
klimaorientierte verbindliche Bauleitplanung zu stellen. 

•	 Er kann dabei unterstützen, klimatisch wichtige und sensible 
Flächen von Bebauung und Versiegelung freizuhalten, um 
deren Funktionen langfristig zu sichern.

  

•	 Der FNP ist nicht verbindlich, sondern lediglich vorbereitend 
und hat daher keine Rechtsverbindlichkeit für private Bau-
herr:innen und Eigentümer:innen

Fortbildungs- und Beratungsangebote 

Fortbildungsangebote finden Sie bei der Architektenkammer 
oder beim Bund Deutscher Landschaftsarchitekt:innen.

Auch andere Institutionen wie das Zentrum KlimaAnpassung, 
Institut für Städtebau und Wohnungswesen oder die Landes-

kammern der Berufsverbände bieten regelmäßige Fortbildungs- 
und Beratungsangebote zum Thema Klimaanpassung in der 
Bauleitplanung an.
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https://architekten-fortbildung.de/
https://www.bdla.de/de/veranstaltungen
https://zentrum-klimaanpassung.de/
https://www.isw-isb.de/
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Hintergrund

Für das Projekt „Grüne Stadt der Zukunft“ untersuch-
ten das Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
und das Referat für Klima- und Umweltschutz der 
Landeshauptstadt München gemeinsam mit der 
Technischen Universität München, welche Handlungs-
möglichkeiten verschiedene formelle und informelle 
Planungsinstrumente für eine klimaorientierte Stadt-
planung bieten. 
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Zum Weiterlesen

Das Projekt ESKAPE hat eine Checkliste für eine  
klimaangepasste Bauleitplanung erarbeitet. 

Die Stadt Wiesbaden hat 2019 die Aufstellung eines 
neuen FNPs beschlossen. Grundlage ist u. a. eine  
Stadtklimaanalyse. Darüber hinaus werden Klimaschutz 
und Klimaanpassung detailliert behandelt. 

Das Landesbüro der Naturschutzverbände NRW gibt 
hilfreiche Tipps für die Integration klimatischer Belange  
bei der Aufstellung eines FNPs. 

Das Umweltbundesamt stellt weiterführende Informa-
tionen zur Verfügung und hat zudem einen Leitfaden 
zur Klimaanpassung in der räumlichen Planung  
veröffentlicht. 
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mailto:kommunikation%40ioew.de?subject=
mailto:?subject=
https://www.gruene-stadt-der-zukunft.de/
https://www.staedteregion-aachen.de/fileadmin/user_upload/A_70/A70.5_Klimaschutz/70.5_Dateien/Dateien/ESKAPE_Checkliste_klimaangepasste_Bauleitplanung_ISB.pdf
https://www.staedteregion-aachen.de/fileadmin/user_upload/A_70/A70.5_Klimaschutz/70.5_Dateien/Dateien/ESKAPE_Checkliste_klimaangepasste_Bauleitplanung_ISB.pdf
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/planen/stadtentwicklung/flaechennutzungsplan/aufstellung-neuer-flaechennutzungsplan.php
https://geoportal.wiesbaden.de/kartenwerk/application/flaechennutzungsplan
https://www.lb-naturschutz-nrw.de/fachthemen/bauleitplanung/wichtige-themen-fuer-die-bauleitplanung/klimaschutz-und-klimaanpassung/bauleitplanung-und-klimaanpassung.html
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/anpassung-an-den-klimawandel/werkzeuge-der-anpassung/klimalotse/4-massnahmen-umsetzen/47-wie-integrieren-sie-anpassung-in-kommunale
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/klimaanpassung_in_der_raeumlichen_planung_praxishilfe_02-2020.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/klimaanpassung_in_der_raeumlichen_planung_praxishilfe_02-2020.pdf
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